
 

LANDKREIS CLOPPENBURG 
Vorlagen-Nr.: V-SCHUL/24/244 

Der Landrat 

Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften 
 

Cloppenburg, den 15.07.2024 
 

Beratungsfolge Termin Beratung 

Schulausschuss 08.08.2024 öffentlich 

Kreisausschuss 27.08.2024 nicht öffentlich 

 

Behandlung:  ö f fent l ich  
 
 

Tagesordnungspunkt 

Antrag der Gemeinde Molbergen auf Gewährung eines Zuschusses aus der 
Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Grundschule Molbergen (Az.: 522) 
 
 
Sachverhalt: 
Die Schulträger erhalten aus der Kreisschulbaukasse Zuschüsse für schulisch  
notwendige Baumaßnahmen inklusive der erforderlichen Ersteinrichtung sowie für die 
Erstellung der Außenanlagen. 
 
Die Zuschüsse betragen im Primarbereich ein Drittel und in den Sekundarbereichen I und II die 
Hälfte der als schulisch notwendig anerkannten Maßnahmekosten. 
 
Die Gemeinde Molbergen beantragt mit Schreiben vom 29.06.2023 (Anlage 1) einen anteiligen 
Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse für die Erweiterung der Grundschule Molbergen.  
 
Laut Antrag der Gemeinde Molbergen ist die Erweiterung aufgrund der Schaffung und 
Vorhaltung der erforderlichen Kapazitäten an allgemeinen Unterrichtsräumen für die 
zukunftsorientierte Führung der Grundschule Molbergen als (offene) Ganztagsschule 
erforderlich. Zudem wird die Grundschule aufgrund steigender Schülerzahlen tendenziell mittel- 
bis langfristig sechszügig geführt. 
 
Die Gesamtkosten für die Erweiterung der Grundschule Molbergen belaufen sich laut der 
Kostenschätzung der Gemeinde Molbergen auf 3.531.256,02 EUR.  
 
Der vorzeitige Maßnahmebeginn für die Erweiterung der Grundschule Molbergen wurde 
genehmigt. 
 
Die eingereichten Planungsunterlagen nebst Kostenschätzung wurden von der 
Hochbauabteilung des Landkreises Cloppenburg geprüft. 
 
Insgesamt belaufen sich die zuwendungsfähigen Kosten nach Prüfung der 
Hochbauabteilung auf 4.511.900,00 EUR.  
 
Somit ergibt sich ein Zuschuss an die Gemeinde Molbergen in Höhe von bis zu 1.503.966,60 
EUR (1/3 der zuwendungsfähigen Kosten). 
 
Die Differenz der zuwendungsfähigen Kosten zu den angegebenen Gesamtkosten ergibt sich 
daraus, dass die zuwendungsfähigen Kosten seit Inkrafttreten der angepassten Richtlinie zur 



- 2 – 
 
 

Förderung des Schulbaus durch die Kreisschulbaukasse des Landkreises Cloppenburg bei 
Anträgen ab dem 01.01.2023 ausschließlich anhand der jeweils aktuellen BKI-Werte und ohne 
Anwendung des Regionalfaktors berechnet werden.  
 
Hintergrund dieser Änderung war, dass die errechneten Kosten in der Vergangenheit nach 
Anwendung der aktuellen BKI-Werte mit dem Regionalfaktor für den Bereich Cloppenburg 
multipliziert worden sind (=Diese Faktoren geben Aufschluss darüber, inwieweit die Baukosten 
in einer bestimmten Region Deutschlands teurer oder günstiger liegen als im 
Bundesdurchschnitt. Sie können dazu verwendet werden, die BKI Baukosten an das besondere 
Preisniveau einer Region anzupassen.). 
Für den Bereich Cloppenburg haben sich im Ergebnis meist deutlich geringere Kosten ergeben. 
Dies hatte bei den bisherigen Förderanträgen geringere bezuschussungsfähige Kosten und 
somit einen geringeren Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse zufolge. 
 
Das Ergebnis über die zuwendungsfähigen Kosten wurde mit der Gemeinde Molbergen 
einvernehmlich abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Dem Kreisausschuss wird die folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Der Gemeinde Molbergen wird für die Erweiterung der Grundschule Molbergen ein 
Zuschuss aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von bis zu 1.503.966,60 EUR gewährt.  
 
 
Finanzierung: 
Im Haushalt der Kreisschulbaukasse 2024 sind Mittel für Schulbaumaßnahmen veranschlagt.  
 
PSP-Element (Produkt): 2440000000/781200 
Sachkonto: 204040 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Antrag vom 29.06.2023 (Anlage 1) 
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